
 
Kleine Anfrage 
des Abg. Dr. Spies (SPD) vom 08.10.2009 
betreffend Sozialpsychiatrievereinbarungen 
und  
Antwort  
des Ministers für Arbeit, Familie und Gesundheit 
 
 
 
Die Kleine Anfrage beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1. Was war Gegenstand und Inhalt der zum 30.06.2009 gekündigten Sozialpsychiat-

rievereinbarung in Hessen? 
 
Die Sozialpsychiatrievereinbarung (SPV) dient der Förderung einer qualifi-
zierten sozialpsychiatrischen Behandlung von Kindern und Jugendlichen in 
der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung. Gegenstand war und ist die 
Zusammenarbeit von niedergelassenen Fachärzten für Kinder- und Jugend-
psychiatrie sowie für Kinderheilkunde, Nervenärzte und Psychiater mit ent-
sprechender Qualifikation mit nichtärztlichen Fachkräften wie z.B. Heil- und 
Sozialpädagogen, Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten. Diese in 
der Praxis angestellten Fachkräfte haben die Aufgabe, das soziale und fami-
liäre Umfeld psychiatrisch kranker Kinder zu koordinieren und zu betreuen.  
 
Frage 2. Auf welcher fachlichen Überlegung beruhte die Sozialpsychiatrievereinbarung in 

Hessen? 
 
Wie zu Frage 1 ausgeführt, wurde entsprechend dem gesetzlichen Auftrag (§ 
43a und § 85 Abs. 2 Satz 4 SGB V) zum 01.07.1994 eine Sozialpsychiatrie-
Vereinbarung als Anlage 11 zum Arzt/Ersatzkassenvertrag (EKV) auf Bun-
desebene geschlossen. Inhaltlich wurde damit eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit zwischen niedergelassenen Kinder- und Jugendpsychiatern, Kin-
derärzten, Nervenärzten und Psychiatern mit entsprechender Qualifikation 
und komplementären Berufen ermöglicht. Hierdurch sollte vorwiegend bei 
komplexen sozialpädiatrischen und psychiatrischen Behandlungsproblemen 
insbesondere die ambulante ärztliche Betreuung als Alternative zur stationä-
ren Versorgung und anderen institutionellen Betreuungsformen ermöglicht 
werden.  
 
1998 wurde auf regionaler Ebene für den Primärkassenbereich ebenfalls eine 
Sozialpsychiatrie-Vereinbarung geschlossen.  
 
Die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung (Anlage 11 zum EKV) wurde auf Bun-
desebene zum 31.12.2008 gekündigt. Hintergrund war die im Zusammen-
hang mit der Neuordnung der kassenseitigen Kompetenzen auf der Selbst-
verwaltungsebene nach Bildung des GKV-Spitzenverbandes Bund anstehende 
Zusammenführung der bisher getrennt bestehenden Verträge Bundesmantel-
vertrag (BMV-Ärzte) und des EKV zu einem einheitlichen Bundesmantelver-
trag mit Geltung sowohl für den Primär- als auch den Ersatzkassenbereich. 
 
Im Primärkassenbereich war die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung Gegenstand 
des Honorarvertrages und galt somit zunächst weiter fort.  
 
Der GKV-Spitzenverband Bund vereinbarte mit der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) eine Übergangsvereinbarung zur Fortführung der 
besonderen Maßnahmen zur Verbesserung der sozialpsychiatrischen Versor-
gung von Kindern und Jugendlichen ab 01.01.2009 bis 31.03.2009. 
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Auf regionaler Ebene schloss die Kassenärztliche Vereinigung Hessen 
(KVH) mit dem Verband der Angestellten-Krankenkassen e.V. eine Sozial-
psychiatrie-Vereinbarung mit Wirkung vom 01.01.2009. Diese Vereinba-
rung wurde seitens der KVH zum 30.06.2009 gekündigt, da zum 
01.07.2009 die Sozialpsychiatrie-Vereinbarung auf Bundesebene zwischen 
dem GKV-Spitzenverband Bund und der KBV in Kraft treten sollte.  
 
Frage 3. Wie ist der aktuelle Stand zu einer Nachfolgevereinbarung zur Sozialpsychiatrie-

vereinbarung in Hessen? 
 
Am 01.07.2009 wurden die Verhandlungen zwischen der KBV und dem 
GKV-Spitzenverband Bund erfolgreich abgeschlossen, und es wurde eine 
Anschlussregelung zur Sozialpsychiatrie-Vereinbarung (s. Anlage) abge-
schlossen. Diese bundeseinheitliche Regelung der Anlage 24 zu den Bun-
desmantelverträgen ist seit 01.07.2009 in Kraft.  
 
Frage 4. Mit welchen Kosten für wen war die ursprüngliche Vereinbarung verbunden und 

wie ist dies in einer eventuellen Nachfolgeregelung? 
 
In der Sozialpsychiatrie-Vereinbarung zwischen der KVH und den Landes-
verbänden der Krankenkassen in Hessen wurde eine Kostenpauschale außer-
halb der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung in Höhe von 161,61 € 
vereinbart. Damit sollten insbesondere die Kosten erstattet werden, die dem 
Arzt für die Beschäftigung der in der Praxis angestellten Mitarbeiter ent-
standen sind.  
 
In der bundesmantelvertraglichen Anschlussregelung zur Sozialpsychiatrie-
Vereinbarung zwischen der KBV und dem GKV-Spitzenverband Bund wur-
de eine bundeseinheitliche Vergütungsregelung getroffen. Es gilt seit dem 
01.07.2009 eine gestaffelte Kostenpauschale in Höhe von 163,00 € für den 
ersten bis zum 350. Behandlungsfall bzw. 122,25 € ab dem 351. Behand-
lungsfall.  
 
Die sozialpsychiatrische Versorgung von Kindern war demzufolge innerhalb 
der vertragsärztlichen Versorgung zu keinem Zeitpunkt gefährdet.  
 
Frage 5. Wie beurteilt die Landesregierung die bisherigen Strukturen und den aktuellen 

Stand? 
 
Die sozialpsychiatrische Versorgung von Kindern und Jugendlichen stellt 
einen wichtigen Baustein innerhalb der ambulanten Versorgung dar. Gerade 
für Kinder und Jugendliche mit komplexem Hilfebedarf bedarf es multidiszi-
plinärer Angebote. 
 
Frage 6. Wie schätzt die Landesregierung den Bedarf in Hessen ein und wie kann bzw. soll 

dieser zukünftig gedeckt werden? 
 
Es ist davon auszugehen, dass der Bedarf an Angeboten im Bereich der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie steigen wird.  
 
Im Bereich der ambulanten Versorgung durch niedergelassene Kinder- und 
Jugendpsychiater besteht Verbesserungsbedarf. Die Sicherstellung ambulan-
ter Versorgung obliegt jedoch nicht dem Land, sondern der Kassenärztlichen 
Vereinigung als Organ der Selbstverwaltung.  
 
Das Land hat in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen unter-
nommen, zur Verbesserung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versor-
gung beizutragen. Die Zahl der tagesklinischen Plätze wurde im Zeitraum 
zwischen 1999 und 2007 von 39 auf 145 erhöht, die Zahl der Institutsambu-
lanzen um vier auf insgesamt 22. 
 
Wiesbaden, 13. November 2009 

Jürgen Banzer 
 
 
 
Die Anlagen können in der Bibliothek 
des Hessischen Landtags eingesehen  
oder im Internet im Dokumentenarchiv  
(www.Hessischer-Landtag.de) abgerufen  
werden.  
 


















